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Neues helvetisches Tagblatt.
lFortsetzung des schweitz erischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Tand l. OXVIll. Bern, 27. Aug. 17YY. (10. Frukt. 'enî.

G esezgebuug.
Senat, ly. August.

(Fortsetzung.)
(Beschluß des Minorttatsbcrichts über den bevor-

stehenden consiitutionellen Austritt des Senats.)
Sie vergleicht den jetzigen Gegenstand mir den von

dem gcsezgcbenbei, Körper ausgebenden Gesetzen, wcl-
clciwch immer an allen Orten der Rcpnb ik, wo
derselben Ausführung u'.öglich ist, ohnstrcitig bcfol-
get werden sollen. — Sie kann folglich weder den er-
stcu Artickcl des Beschlusses, noch die darauf steh

gründende nachfolgende verwerfen — der fünfte
insbesondere scheint, ihr alle Schwierigkeiten oder Ein-
Wendungen zu heben. — Sie erwartet noch Anleitung
desselben, das Gefez, weiches der grosse Rath ver-
Weicht. — Sie vechoffet, dieses Gesez werde nichtâ' u'.it denen ausgesprochenen Grundsätzen des er-
stcn unchder folgenden Artickcl, im jetzigen Beschluss
le gletchrormig, fondern über dicö mit den jczt beste-
henrcn Uumanden verträglich und vereinbar abgefaßt
werden konn n, ,ö daß, ohne die Grundsätze zu vcr-

-letzen, aus gedachte Umstände, und für so lange
^crt, als sie dauern, in der Bestimmung der Art der

wird —billige Rücksicht zu nehmen seyn

In dieiem Gesichtspunkte, Bürger Rcprä entan-
ren, hat die Minorität ihrer Con'.mißion, den gegen-
wamgcn Beschluß bewachtet, und findet sich daher
oewogcn, chhncn die Annahme anzurachcn.

.oarras fühlt die Schwierigkeiten, welche die
^-azoritat der hommissio - gegen den Beschluß auf-
e. /- ""d der andern Seite auch den Willen
rer tzo- Uttution. Den -wen Arukel des Beschlusses
rann er aber nicht annehmen: die Constitution will

^!r den grossen Na h die Zahl der Reprasen-
antu, irres Kantons nach sciuer Bev.lkernng be-

haben: in dem Senat sollen immer 4 Depu?
nne zsdcs Kmttons sitzen. Der grosse Rath hatte
"'s ememGe-ez ansaugen sollen, das den Aus.ritl
ans dre Wiedererwähiung seiner eignen Mitglieder

anordnete. Die Constitution sagt: für das erste
Jahr sendet jeder Kanton 8 Glieder in den grossen
Rath: für die folgenden Jahre u. s. w. — Alls
schon im 2ten Jahr hätte eine neue Zusammen-
sctzung des grossen Raths statt finden sollen.

Scher er ist über den Aus- und Eintritt der
Mitglieder des Senats auch noch nicht aufgeklärt,
und stimmt Barras bei; er meint nach denn Wil-
lcn der Constitution, müsse jedes Mitglied des Se-
nats 8 Jahre in seiner Stelle bleiben; durch die
gegenwartige Resolution würden auch die Reprä-
sentant.n der kleinen Canton- von denen der gross

H sen alsdann alleiriherischenden, ersezt werden. Er
verwirft die Resolution, bis Helvetic,, vom Feinde
gereinigt, und eine neue Eintheiln,,g der Republik
gemacht ist — dann mochte er dem Volk eine ganz
neue Stellvertretung zu wählen überlassen; so je-
doch, daß die gegenwärtigen Repräsentanten, die
sein Zutrauen haben, wieder gewählt werden können.

Stapfer: Die gegenwärtige Stellvertretung
ist ans ein Jahr angenommen worden — alsdann
sollte jeder Canton nach der Bevölkerung reprasen-
ttrt seyn; nun sind wir mit der Abänderung der
Constitution und der neuen Einteilung Helveticas
beschöftigi. Warten wir diese ab, und treten
dann olle zusammen ab: die das Zutrauen des
Volks haben, können und werden wieder gewählt
werden.

Genhard: Ich rede »npartheiisch, denn der
Canton Luzern ist in nichts berührt. Die Résolu-
don will, daß der Senat dieses Jahr, wie es die
Constilmion sagt, zum vierten Theil austrete, und
das ist gerecht; daß aber die ausgetretenen Mit-
glttder nur von den großen Cantonen sollen kön-
ocn besezt wurden, das ist ungerecht. Die Constss
tution sagt deutlich genug, daß 1>er Senat aus 4
Deputaten jedes Cantons bestehen solle. Daß der
grenze Räch zwar das erste mal auch aus 8 aus
jedem Canron besezt werden solle, in die Folge
aber solle dieser nach der Volksmenge besezt wer-
den. Wer dem z6. Art. der Constitutkon eine an-
dere Auslegung giebt, oder geben will, der ist bei
mir verächtlich, wcii Ducke, und nicht Wahrheit
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ihn leiten können, wenn er anders Verstand hat,
und Deutsch versteht.

Vergeblich wird man sagen: ja die Constitution
sagt zwar dieses; aber siehet man nicht, daß sie

im großen Rath auf die Volksmenge antragt, Res
präsentanten zu erwählen, und dieses ist gerecht
I-Nd billig; und was beim großen Rath billig und
gerecht ist, das kann im Senat nicht als ungerecht
'ausgcschrien werden. Ja doch! Bei AnüaHme
der Constitution sind es Cantons gros und llein ges

wesen; hatte man im Senat sowohl als im gross
sen Nach nach der Volksmenge reprasenkiren lassen,

so würden die kleinen Cantons abgehalten worden
seyn, die Constitution anzunehmen, weil sie zum
voraus sehen mußten, daß sie von den großen vers

drängt oder beherrscht würden.
Man wird sagen: dieses alles falle weg, wenn

große und kleine Cantons das nemüchs Interests
haben werden. Allein, dieses habe ich leider nicht
nöthig zu widerlegen; wir selbst sind Zeugen, wie
der Cantonsgeist so stark als jemals seine Nolle zu

spielen weiß. So lange also, als. in der Schweiz
ungleich große Cantons eMiren, so lange sind sie

als so viele verschiedene Einheiten anzusehen, web
che so verschiedene Juttressen, als es Einheiten
giebt, darstellen; darum wäre es auch von Natur
aus ungerecht, dem großen Canton gegen dem kieis

nern sein Interesse geltend zu machen. Wie klüglich
dieses die Constitution zu verhindern suchte, ist im
Men Art. zu sehen. Dieser Art. giebt den großen
Cantonen das Üebergewicht, welches Uebergewicht
aber im Senat modifizirt wird. Oder ist es nicht
klug, und trägt es nicht zur Ruhe und Sicherheit
kräftig bei, wenn man den schwâchern Cantons»
den Leidenschaften der größern entgegen, eine kleine
Zulag an Macht einräumt, bis und so lang der
Cantonsgeist zerstört, und das gemeinsame Interesse
gültig gemacht seyn wird?

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des Can-
tons Luzern.

Sieben und zwanzigste Sitzung,
i8. August.

Präsident: S alz m ann.

Zschokke's Antrag, über ein neues Volk6s
blatt sich zu berathen, wird, weil er abwesend ist,
aufgeschoben.

Die Discussion über die Frage wird eröffnet:
Dnrch welche erlaubte Mittel kann eine an Ver-

mögcnsquellen dürftige Gemeinde vor gänzlicher

Erarmung sich bewahren, und nach und nach

zum Wohlstand sich erheben?
Mohr nahm das Wort, aber nicht, sagte er,

um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange Zu

behandein sondern bloß um ein/ge Hauptmomente
auszuheben, und dadurch der Discussion bis zweks

mäßigste Richtung zu geben.
Er glaube, es sey Bedürfniß und Wunsch der

j Gesellschaft, bei Lösung der vorgelegten Aufgab«
" die Gemeinde Luzern hauptsächlich im Aug' zu has

ben.^ Es bedürfe wohl keines Beweises, um ihre

Dürftigkeit au Vermögensquellen darzuthun; -- aber

die Ursachen dieses Verfalles müßten ausgesucht

werden; weil in der Kemuniß der Ursache sehr esi

das Mittel zur Hebung des Verursachten liege.-
Ursachen des ökonomischen Verfalles de'r Gemeinde

Luzern finde er fünfe; — und zwar
Die erste in der ehemaligen Begierungsform

des Kantons. Diese war eine erbliche Aristokratie;
sie gebar ein Patriciat, und dieses, wie aller Adel,
hielt das Arbeiten unter seiner Würde. Die alles

sten Söhne waren von der Wiege an durch ihr«

Geburt, zu Mitgliedern der Regierung bestimmt; -
die andern traten entweder in den Militarswid,
oder in die Kirche. ^

Die Zweite in der ehemaligen Regierung; -u

zufolge des sehr consequenttn Principes: i» enttr
Aristokratie sollen die Regierten nicht
reicher und nicht aufgeklärter seyn als
die Regierenden — beförderte sie weder - uft

klärung noch Industrie; und d) gab das fatale Ges

sez, baß kein Einheimischer mit einem Fremden IM)

assoclren dörft.
Die dritte in einigen Mißbrauchen der IM-

sehenden Religion. — Es ist gewiß, bemerkte IOpinant, oie Menschen arbeiten nur dann, ws-

sie arbeiten müßen; ihre Tendenz ist suk HD
Nichtthun gerichtet, oder wenigstens M"» ?'

Abneigung gegen eine bestimmte Arbeit. EW
Tendenz beförderten abgedachte Mißbrauche E c« /
die vervielfältigten Feyerkage. Diese raubtt» m s

nur eine zur Arbeit bestimmte Amt, sen^r«/-
dcrten auch die Thätigke it, je zur èttw „
he it werden zu können; — b) durch die ^
angelegten Klöster. Der Sohn, die TochMwW'
ihre Versorgung in der gottgeweihten GesiyaftHW..
kett; und an der Klvstcrporte' reichte m<V'

te luden Müßiggang den nöthigen Nnterha-..

Die vierte in den zu erträglichen AA 't;Sie waren das Patrimomum der
und der Prebendat konnte nickt uur ttyr
sich leben, sondern auch noch seine Erve«,

setzen, des Arbeiten» sich zu entbehre».
Die fünfte endlich in den MMssHiE.

Gunsten dürstiger Stadkbürger. Ott S"'»'
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